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dem Gleichbehandlungsgrundsatz auch rechtlich bedenklich. Einer analogen Anwendung der 

Ziffern 6 und 7 der Vereinbarung vom 08.03.1995 hat das MF deshalb zugestimmt. 
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15. Jahrg. 

Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Chemie 
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Bek. d. MWK v. 13. 3. 1996 — 1071-743 08-3 — 

Bezug: Bek. v. 10. 3. 1992 (Nds. MBl.S. 775) 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat die in 
der Anlage abgedruckte Diplomprüfungsordnung für den 
Studiengang Chemie beschlossen, die ich nach & 80 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 2 Halbsatz.1 Nr. 2 NHG i.d. F. vom 21. 1. 1994 
(Nds. GVBl. S. 13), zuletzt geändert durch Artikel III des 
zer. vom 20. 11. 1995 (Nds. GVBl. S. 247), genehmigt 

be. 

— Nds. MBl. Nr. 24/1996 S. 932 

Anlage 
Diplomprüfungsordn: DE ngang kotaie 
Beeren Idenburg 

Auf Grund des $ 105 Abs. 4 NHG hat die Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg, Fachbereich Chemie, die 
folgende Diplomprüfungsordnung erlassen: 

Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 

$1ı 

Zweck der Prüfungen 
(1) Die Diplomprüfung bildet den ersten berufsqualifizie- 

renden Abschluß Mes Studiums. Die Anforde: = an diese 
sichern den Standard der Ausbildun; Hinblick 

auf die Regelstudienzeit sowie auf den Stand der Wissen- 
schaft und die Anforderungen der beruflichen Praxis. Durch 
die Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling 
die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen fun- 
dierten Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen Zusam- 
m. überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissen- 

zu arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse 
anzuwenden. 

(2) Der Diplomprüfung geht die Diplomvor; rüfung voraus. 
Durch sie soll festgestellt werden, ob der Prüfling die inhalt- 
lichen und methodischen Grundlagen seiner Fachrichtung 
und eine systematische Orientierung erworben hat, um das 
Studium mit Erfolg fortzusetzen. 

$2 
Hochschulgrad 

Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die Hochschule 
den Hochschulgrad „Diplom-Chemikerin“ oder „Diplom- 
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Chemiker“ ürzt: „Dipl.-Chem.“) in der jeweils zutref- 
fanden See 'orm. Darüber stellt die Hohen eine Ur- 
kunde mit dem Datum des Zeugnisses aus (Anlage 1). 

83 

Dauer und Gliederung des Studiums, Freiversuch 

1) Die Studienzeit, in der das Studium AR 
u en kann, beträgt einschließlich der Diplomprüfung 
zehn Semester (Regelstudienzeit). 

(2) Das Studium gliedert sich in 

. ein vi iges Grundstudi (erster Studienab 
schnitt), das mit der Diplomvorprüfung abschließt, 

2. ein sechssemestriges Hauptstudium (zweiter Studienab- 
schnitt), das mit der Diplomprüfung abschließt. 

(3) Die Studienordnung und das Lehrangebot sind so zu 
gestalten, daß die Studierenden die Diplomvorp: im 
vierten Semester und die Diplomprüfung innerhalb der Re- 
gelstudienzeit abschließen können. 

(4) Das Studium umfaßt Lehrveranstaltungen des Pflicht- 
und Mekipblchwedehe sowie Lehrveranstaltungen nach 
freier Wahl der Studierenden (Wahlbereich). Der zeitliche 
Gesamtumfang der Pflicht- und Wahlpflichtbereiche beträgt 
240 Semesterwochenstunden (im folgenden: SWS), wobei 
auf das Grundstudium 119 und auf das Hau, um 
121 SWS entfallen. Dabei ist gewährleistet, daß den Studie- 
renden Gelegenheit zur selbständigen ee Ver- 
tiefung des Stoffes und zur Teil ie an zusätzlii Lehr- 
veranstalt: nach eigener Wahl verbleibt und die Mög- 
lichkeit besteht, Schwerpunkte ihres Studiums nach eigener 
Wahl zu bestimmen. Der Anteil der Prüfungsfächer am zeit- 
lichen Gasanstuumieng ist. in den Anlagen 2 und 4gere- 
gelt. 

1   

(5) Studierende können sich schon vor der dafür Be 
ten Frist zur Prüfung melden, wenn sie alle für die Zulas- 
sung erforderlichen gen nachweisen. Die Studieren- 
den melden sich bis einschließlich des vierten Fachseme- 
sters zur Ablegung der Diplomvorprüfung und bis ein- 
schließlich des neunten Semesters zur Ablegung des münd- 
lichen Teils der Diplomprüfung so rechtzeitig, daß sie die 
Dre im vierten Studiensemester und den 
mündlichen Teil der Diplomprüfung im neunten Studiense- 
rend ablegen können. Erstmals nicht bestandene, den 

Fachprüfungen zugeordnete jeist 
nicht unternommen, wenn sie vor Ablauf der genannten 

'en abgelegt 
nes Freiversuches bestandene Prüfungslei 
auf Antrag berücksichtigt, wenn eine erneute leldung in- 
nerhalb der in dieser Ordnung festgelegten Fristen erfolgt ist. 
Bei der Berechnung der Studienzeiten im Hinblick auf die 
Einhaltung des Zeitpunktes des Freiversuches nach den 
Sätzen 3 und 4 bleiben Zeiten der Überschreitung unberück- 
sichtigt, wenn hierfür triftige Gründe nachgewiesen sind; 
$ 10 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. Studienzeiten im Aus- 
land bleiben unberücksichtigt, sofern ein ordnun gemäßes 
Studium im Ausland nachgewiesen ist. Im Rakınsn des Freiversuches bestandene Prüfungsleistungen kö zur 
Notenverbesserung einmal erneut abgelegt werden; dabei 
zählt das jeweils re bnis. Für die Wiederholungs- 
frist gilt $ 12 Abs. 3 ents; end. 

54 
Prüfungsausschuß 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrneh- 
mung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Auf- 
gaben wird aus Mitgliedern des Fachbereichs ein Prüfungs- 
ausschuß ildet. ören fünf Mitglieder an, und 
zwar drei ieder, e die Professorengruppe vertre- 
ten, ein Mitglied, das die Gruppe der Wirsenschahlicheni 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vertritt und hauptamtlich 
oder hauptberuflich in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied 
der ge ie Benennt eine Gruppe nicht, fällt die- 
ser Sitz an die Professorengruppe. Der Vorsitz und der stell- 
vertretende Vorsitz müssen von Professorinnen oder Profes- 
soren ausgeübt werden; sie und die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sowie deren ständige Vertretungen 
werden durch rn Gruppenvertret im Fach- 
bereichsrat gewählt. Das studentische Mitglied hat bei der 
Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- und Studienlei- 
stungen nur beratende Stimme. 

(2) Der Prüfungsausschuß stellt die Durchführung der 
Fre sicher. Er achtet darauf, daß die Bestimmungen 
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des NHG und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 
Er berichtet regelmäßig dem Fachbereich über die Entwick- 
lung der Bee und Studienzeiten; hierbei ist besonders 

. auf die tal chen Bearbeitungszeiten für die Diplomar- 
beit und die Einhaltung der Regelstudienzeit und der Prü- 
fungsfristen einzugehen und die Verteilung der Fach- und 

eines Prüflings beteiligten 
fungskonuuission. ° 

(5) Für die Prüfenden und die Bei i und 
gilt $ 4 Abs. 8 entsprechend. 

Dipl oder Diplompräfung 
he m prüfenden bilden jeweils die Prü- 

en an ee! ist er Wei- $6 

se i u Aaaufnge Su en. Anrechnung von Studienzeiten, 
N 

Se und 1 

3) Der Prüfungsausschuß faßt seine Beschlüsse mit der (1) Studienzeiten und Studienleistungen in demselben 

mei der har gültigen Sti ; Sti nik ft di an einer U ität oder gl stellten Hoch- 

schule in der Bundesrepublik Deu! werden ohnı     

tungen gelten als nicht a] ne Stimmen. Bei Stimmen- 

jeichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den . 
usschlag. Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn 

die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder der Vorsit- 
  zende oder stell V und ein 

Mitglied der Professorengruppe, anwesend ist. 

(4) Die A h   it der Mitglieder des Prüf 
zwei Jahre, die Be En Mitgliedes ein 

(5) Der er gibt sich eine Geschäftsord- 

nung. Über die n des usschusses wird 
eine Niederschrift . Die wesentlichen. Gegenstände 

der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses 

sind in der Niederschrift festzuhalten. 

(6) Der Prüfungsausschuß kann Befugnisse widerruflich 

auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz übertra- 

n. Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des 

usschusses vor und führt sie aus. Sie oder er 

berichtet dem Prüfungsausschuß laufend über diese Tätig- 

keit. 
7) Die Mitglieder des Prüfun, usschusses haben das 

Reh, an on der Prokungen als Beobachtende 

teilzunehmen. 

8) Die Sitzungen des Prü usschusses sind nicht 
rich Die Miiglieder De echmne und de- 

ren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwi nheit. So- 

fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 

die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegen- 

heit zu verpflichten. 
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Prüfende und Beisitzerin oder Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfenden und die 

Beisitzerinnen und Beisitzer. Zur Abnahme von Prüfungen 

werden Angehörige der Professorengruppe und alle habili- 

tierten Mitglieder der Carl von Ossietzky Universität Olden- 

burg oder einer anderen Hochschule tellt, die in dem 

betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prü- 

fungsfaches zur selfständigen Lehre berechtigt sind und 

einen wesentlichen Beitrag zur Lehre in dem der Prüfung 

vorangegangenen Studiena] schnitt geleistet haben. Zu Prü- 

fenden sowie Beisitzerinnen und Beisitzern dürfen nur Per- 

sonen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die 

Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifika- 

tion besitzen. 

(2) Für die Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen 

sind zwei Prüfende oder eine Prüferin oder ein Prüfer und 

eine Beisitzerin oder ein Beisitzer zu bestellen, soweit genü- 

‚end Prüfende zur Verfügung stehen. Näheres zur Diplomar- 

it regelt $ 25. Stellt der Prü usschuß für einen Prü- 

fungstermin fest, daß auch unter inbeziehung aller gemäß 

$ 5 zur Prüfung Befugten die durch die Bestellung zur oder 

zum Zweitprülenden bedingte Mehrbelastung der oder des 

einzelnen Prüfenden unter Berücksichtigung ihrer oder sei- 

ner übrigen Dienstgeschäfle unzumutbar ist oder nur eine 

Prüfende oder ein Prüfender vorhanden ist, so kann er zulas- 

sen, daß für diesen Prüfungstermin die betreffenden schrift- 

lichen Fachprüfungsleistungen nur von einer oder einem 

Prüfenden bewertet werden. Der Beschluß ist dem Prüfling 

bei der Meldung zur Prüfung mitzuteilen. 

(3) Studierende können für die Abnahme der Prüfungslei- 

stungen Prüfende vorschlagen: Der Vorschlag ündet kei- 

nen Anspruch. Ihm soll aber entsprochen werden, soweit 

dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare 

Belastung der Prüfenden, entgegenstehen. 

(4) Der eg ar ern stellt sicher, daß den Studieren- 

den die N er Prüfenden rechtzeitig, mind zwei 

Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekanntge- 

geben werden.   

e 

Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. Dasselbe gilt für 

Diplomvorprüf in desselben oder einem verwandten 

Studiengang, die als solche anzuerkennen sind. Soweit die 

Diplomvorprüfung Fächer nicht enthält, die nach dieser 

Ordnung etend der Diplomvorprüfung, nicht aber der 

re sind, ist eine Anrechnung mit Auflagen 

m a 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun- 

ae rannenell in: Die Giefchwerüg: soweit jeichwertigkeit it ist. Di 

keit ist festzustellen, wenn edlen. Studi D 

und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Än- 

forderungen denjenigen: des Studienganges Chemie im we- 

sentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver- 

gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewer- 

tung im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen für den 

Zweck der hen qua nach $ 1 vorzunehmen. Für die Fest- 

stellung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Studien- 

‘sind die von der Kultusministerkonferenz und der 

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzverein- 

n ke! Bu Erna kb 

nd. Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen 

eine weitergehende Anrechnung beantragt wird, entscheidet 

der . _ über die | t. Zur Auf- 

klärung der - und Rechts] kann e 

ei 1 re ir ausländische Bildungs ehe 

werden. Abweichen Anrechnungsbestimm! a 

Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Hockerkug 

bleiben unberührt. 

(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 

- 2 entsprechend. Im übrigen findet $ 20 NHG Anwen- 

ung. 
(4) Werden Studien- und Prüfı gen angerech 

werden die Noten — soweit die Notensysteme vergleichbar 

sind — übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote 

einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der 

ahnt bestanden“ aufg Eine K: ichnung : 

der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absät- 

zen 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. 

Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der oder des 

Studierenden der Prü usschuß. 
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Zulassung 

(1) Der Anı auf Zulassung (Meldung) zur Diplomvor- 

rüfung oder Dfplomprüfung oder zu ihren ee Prü- 

Fungsteilen ist nach näherer Bestimmung des Zweiten und 

Dritten Teils schriftlich beim Prüfungsausschuß innerhalb 

des vom Prüfungsausschuß festzusetzenden Zeitraumes zu 

stellen. Fristen, die vom Prüfungsausschuß gesetzt sind, 

können bei Vorliegen triftiger Gründe verlängert oder rück- 

wirkend verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig 

wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen 

bestehen zu lassen. 

(2) Soweit der Zweite und Dritte Teil nichts Weiteres oder 

Abweichendes bestimmen, wird zugelassen, wer 

a) ein ordnungsgemäßes Studium nach M: be der Stu- ein ordnungsgemäßes Studium nach, Maßgeba is SHE 
  

angebotes nachweist, 

b) die nach den Anlagen 2 und 4 erforderlichen Prüfungs- 
vorleistungen nachweist und 

c) mindestens das letzte Semester vor der Meldung zur 

Prüfung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Chemie studiert hat. 

(3) Der Meldung sind, soweit sich nicht en! 
Unterlagen bei der Hochschule befinden, unbeschadet wel- 
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- Nachweise nach dem Zweiten und Dritten Teil beizu- 
en: 

1. Nachweise nach Absatz 2, 

2. eine Darstellung des Ausbildungsganges, 
3. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Diplomvorprü- 

fung oder Diplomprüfung oder Teile dieser Prüfung in 
demselben Studiengang an einer Universität oder gleich- 

tellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch- 
and nicht bestanden ist, 

4. ggf. Vorschläge für Prüfende. 
Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterla- 
> der hriebenen Weise beizufügen, kann der 
fungsa uß gestatten, den Nachweis auf andere Art 

zu führen. 

(4) Über die Zulass tscheidet dı ü 2 m ins e 5 En ler Prüfungsausschuß. 

1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung in dem- 
an Sail an an gan Univereit eine ieichee- 

e ochschule in der 'esrepubiik Deutschl; 
bereits endgültig nicht bestanden ist. m r si 

(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prü- 

ne ee erw: w 

sagung der Zulassung erfolgt’ schriftlich. Nie 

$8 
Aufbau der Prüfungen, Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Die Diplomvorprüfung besteht aus mündlichen Fach- 
pen n und senden] leitenden Leistungsnachweisen, 
die Dip) bus aus studienbegleitenden Leistungsnach- 
weisen (Re ferate, Praktika einschließlich Protokolle, Ab- 
schlußkolloquien), mündlichen Fachprüfungen und der ex- 
Pe Diplomarbeit. Fackgrtlhingen setzen sich aus 
len leistungen in einem Prüfungsfach zusammen, 
sie können auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. 

(2 Die mündliche Prüfung findet vor zwei Prüfenden 
(Kollegial oder einer oder einem Prüfenden in Ge 

Era ar indigen Beisitzerin oder eines sachkun- 
gie a ee Die Beisitzerin oder 
- Beisitzer ist vor der Notenlestsetzung zu hören. Die 

uer der Prüfung beträgt je Prüfling in der Regel 30 Minu- 
ten. Die wesentlichen enstände der Prüfung und die 

BVELTDB der Prüfungsleistung sind in einem Protokoll 
estzuhalten. Es ist von den Prüfenden oder der oder dem 
m und der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unter- 

(3) Die experimentelle Arbeit (Diplomarbeit) umfaßt i 
Regel die theoretische Vorbereitingt den A a = 
Durchführung von Experimenten sowie die schriftliche Dar- 
stellung der Arbeitsschritte, des Versuchsablaufs und der 
Ergebnisse des Experiments und deren kritische Würdigung. 
Die Benrbeltungszeil beträgt in der Regel sechs Monate und 

auf Antrag des Prüflings ausnahmsweise auf eine Ge- 
von höchstens neun M verlängert d 

(4) Die Aufgabe für die Prüfungsleistung wird d 
Prüfenden festgelegt. Dem Prüfling kann Ge) Shah mo 
ben werden, für rege Vorsthläge zu ae 

‚(5) Der Prüfungsausschuß legt zu inn jedes Semest: 
die Zeitpunkte für die AEnshoik der hen Prüfungen 
fest. Der usschuß kann diese A; den fen- 
den übertragen; in diesem Fall teilen die Prüfenden dem 
er usschuß diese Termine rechtzeitig mit. Der Prü- 

gsausschuß informiert die Studierenden rechtzeitig über 
Art und Anzahl der zu erbringenden Leistungen über 
die Termine, zu denen sie zu erbringen sind. 

(6) Macht der Prüfling glaubhaft, daß er wegen länger 
Fr. oder ständiger körperlicher Behinderung nicht 
n der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihm durch den Prü- 
Fu zu ermöglichen, die Prüfungsleistungen in- 
nerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwer- 

leistungen in einer anderen Form zu ingen. tige 
Fon ra. die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt 
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89 
Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen 

Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfu 
unterziehen wollen, sowie andere Wlflodae der Hochsche 
le, die ein eigenes Dessen giee Interesse geltend machen, 
sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei mündlichen Prüfun- 
mu An 7 Sr Alseeoe. Disc Earl ei nicht auf die 
ratung un 'kanntga es Prüfungse nisses an den 

Prüfling. Auf An eines Prüflings sind die 
und Zuhörer nach 1a teßen. rg nee 

$10 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht i 2 
bewertet, wenn der Prafing ohne triftige re 
1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint, 
2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis 
gemachten Gründe müssen dem Prüfun; ee 

ich schriftlich und glaubh macht werden; 
ah ‚gilt die rung later als mit 
„nicht ausreichend“ bewertet. Eine Exmatrikulation und eine 
ee = Pe triftigen = an Bei Krankheit ist 

in ‚es Tormelanın. Werden die Gründe aner- 
kannt, so wird ein neuer 'ermin LT. Die bereits 
vorlieg F 1gsleistungen sind in di - P Fall anzu. 

(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungslei- 
stung durch Täuschung : B ıg nicht l 
Hilfsmittel zu beeinfinseen. gii die betreffende Prüfungslei- 
stung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Wer sich eines 
Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht 
hat, kann von der Fortsetzung der betrefienden Prüi lei- 
stung AlaecH onen! werden; in diesem Fall gilt die betref- 
fende Prüf leistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 
Der Be Sn AR yoR zwei Wochen verlangen, 

ie Entschei na len Sätzen 1 un: - 
füngsausschuß überprüft wird. RR 

(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin 
ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so A als mit 
„nicht ausreichend“ bewertet. Absatz 2 Sätze 1 bis 4 gilt 
entsprechend. In Fällen, in denen der Abgabetermin aus 

'n Gründen nicht eingehalten werden , entschei- 
det Prüfungsausschuß nach $ 16 Abs. 3 Satz 1 NHG 
unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit und 
des Vorrangs der wissenschaftlichen Leist vor der Ein- 
haltung von Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabe- 
termin für die Prüfungsleistung entsprechend hinausgescho- 
ben, die hinausgeschobene abe bei der Bewertung be- 
rücksichtigt oder eine neue Aufgabe gestellt wird. 

1 
Bewertung der Prüfungsleistung und Bildung der Fachnote 

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von d i 
Prüfenden ($ 5 Abs. 2,5 8 Abs. 2 Satz 1) Devrartat Sudan 
che Prüfungsleistungen sind in der Regel in spätestens vier 
Wochen nach der jeweiligen Prüfungsleistung zu bewerten. 

(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
1,0; 1,3 = sehr gut =eine besonders hervorra- 

gende Leistung, 

=eine erheblich über den 
durchschnittlichen Anfor- 
derungen liegende Lei- 
stung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend =eine tung. Ob in jeder 

17; 2,0; 2,3 = gut 

De s schnittli- 
chen 'orderun, t- 

spricht, Br, 

= eine Leistung, die trotz ih- 
rer Mängel den Mindest- 
anforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend =eine Leistung, die wegen 
erheblicher Min 1 "n 
Anforderungen nicht mehr 

ö genügt. ; 
(3) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit min- 

destens „ausreichend“ bewertet wurde. Wird die Prüfungs- 
leistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, 

3,7;4,0 = ausreichend 

N ee_A N nn Tu nn. 
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wenn beide die Leistung mit mindestens „ausreichend“ be- 
werten. In diesem Fall errechnet sich die Note der bestande- 
nen Prüfungsleistung aus dem Durchschnitt der von den . 
Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. Die Bevierinop der 
schriftlichen Prüfungsleist erfolgt durch zwei Prüfende; 
sie ist schriftlich zu en; dabei sind die tragenden 
Erwägungen der Bewertun; ntscheidung darzulegen. Die 
Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zu der Prüfungsakte 

zu nehmen. 
(4) Die Note lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut, 

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

Die auf eine Dezimalstelle angegebene Note wird als Zahlen- 

wert in Klammern ügt. . 

(5) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 wird nur die 

erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle 

weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

$12 

Wiederholung von Fachprüfungen 

1) Nicht bestandene Prüfungsleistu einer Fachprü- 

na können einmal wiederholt werden. Wird die Pr - 

leistung mit „nicht ausreichend“ bewertet und ist eine 

derholungsmöglichkeit nach Absatz 2 nicht mehr gegeben, 

so ist die Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden. 

2 Eine zweite Wiederholung einer Fachprüfung ist nur 

zulässig, wenn die übrigen Leistungen der Studentin oder 

des Studenten erkennen lassen, daß die Erreichung des 

Studienzieles nicht aus; lossen ist. Hierüber entscheidet 

auf Antrag der Studentin oder des Studenten der Prüfungs- 

ausschuß, nachdem die Prü kommission Gel eit 

zur Stellungnahme hatte, Der ist schriftlich beim 

ü usschuß innerhalb des vom Prüfungsausschuß 

festzusetzenden Zeitraumes zu stellen. : 

(3) Wiederbolungsprüfungen sind in angemessener Frist 

abzulegen. Sie sollen spätestens im jeweils folgenden Seme- 

ster abgelegt werden. Der Prüfling wird unter Berücksichti- 

gung der Frist nach den Sätzen 1 und 2 zur Wiederholungs- 

rüfung geladen. In der Ladung wird der Prüfling darauf 

ingewiesen, daß bei Versäumnis dieses Termins 810 

Abs. 1 und 2) oder bei erneutem Nichtbestehen die Diplom- 

vorprüfung oder die Diplomprüfung endgültig nicht bestan- 

den ist, soweit nicht die Voraussetzungen für einen weiteren 

Wiederholungsversuch (Absatz 2) vorliegen. 

‚(4) Die Wiederhol einer bestandenen Prüfungsleistung 

ist nicht zulässig. $ 3 Abs. 5 gilt unbeschadet. 

5) In demselben Studiengang an einer anderen Universi- 

u Be gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland erfolglos unternommene Versuche, eine Prü- 

fungsleistung abzulegen, werden auf die Wiederholungs- 

möglichkeiten nach den Ab 1 und 2 ange et. 

$13 
Zeugnisse und Bescheinigungen 

1) Über die bestandene Diplomvorprüfung und Diplom- 

A ist unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wo- 

chen, jeweils ein Zeugnis auszustellen (Anlagen 3 und 

3a). Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an 

dem alle Prüfungsleistungen erbracht sind. 

(2) Ist die Diplomvorprüfung oder die Di lomprüfun; 

nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt 

die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft 

ibt, ob und ggf. in welchem Umfang und an welchem 

ermin oder innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen 

wiederholt werden können. Der Bescheid über eine end; ül- 

tig nicht bestandene Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung 

ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des 

Studienganges wird auf Antrag eine Be LE nE, ausge- 

stellt, welche die erbrachten Prüfungs- und Studienleistun- 

‚en und deren Bewertung enthält. Im Fall von Absatz 2 wird 

die Bescheinigung auch ohne Antrag ausgestellt. Sie weist 

auch die noch fehlenden Prüfungs- und Studienleistungen 

aus sowie ferner, daß die Vorprüfung nicht bestanden oder 

endgültig nicht bestanden ist. Auf Antrag wird im Fall von   

Absatz 2 eine Bescheinigung a it, welche lediglich 

die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen ausweist. 

$14 
Zusatzprüfungen 

1) Die Studierenden können sich in weiteren als den im 

zuchen a Dritten Teil vo: ebenen Fächern (Wahl- 

fächern) einer Prüfung unt: er . . 

2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen a trag 

n ) En Eahtesben, jedoch bei der Festsetzung der 

Gesamtnote nicht mit einbezogen. 2 

815 
Einstufungsprüfung 

1) Abweichend von den $$ 7, 20 und 23 kann zur Di- 

a - zu den E :n der Diplomprüfung 

und zu der Diplomarbeit auch zugelassen werden, wer in 

einer Einstufungsprüfung nachweist, daß er über Kenntnisse 

und Fähigkeiten verfügt, die dem jeweiligen Studienab- 

schnitt des betreffenden Studienganges entsprechen. 

(2) Zur Einstufun g wird nur zugelassen, wer in 

einem 

1. die Berechti; zum Studium in dem entsprechenden 
Studiengang nachweist, 

2. eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine fünfjäh- 

rige Berufstätigkeit in einem dem Studium in dem 

wählten Studiengang förderlichen Beruf nachweist 

über entsprechende anderweitig erworbene 
'n verfügt und 

3. den Erwerb der für die Einst! prüfung erforder- 

lichen theoretischen Kenntnisse und prakti Fähig- 
keiten glaubhaft macht. 

lassen, wer für nicht 

einen Studiengang dieser Fachrichtung an e: er Hochschule 

eingeschrieben ist oder in den drei vorangegangenen Jahren 
eingeschrieben war oder wer eine gg Di- 

plomprüfung oder eine entsprechende staatliche Prüfung, 
eine Einstuhungsp oder Externenp! in einem 

solchen Studiengang endgültig nicht bestanden oder zu 

einer Einstu rüfung oder Externenprüfung in einem 

solchen Studiengang endgültig nicht zugelassen 

4) Der Antrag auf Abl der Einstufungsprü ist an 

ae kan De el Üniversität Oldenburg zu ten. 
Dem Antrag sind bei n: 

1. eine Erklärung darüber, für welchen Studienabschnitt 
oder für welches Semester die Einstufung beantragt wird, 

2. die Nachweise nach Absatz 2, 

3. eine Darstellung des Bildungsganges und der ausgeübten 
beruflichen Tätigkeiten, 

. Erklärungen nach Absatz 3. . 

(5) Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuß. 

(6) Ergeben sich Zweifel hinsichtlich der in Absatz 2 
2 und 3 führt 

4 

Nm. genannten Vora! so die 

Hochschule für jedes Prüfungsfach ein Fi räch mit der 

Bewerberin oder dem Be r von mindestens 30 Minuten 

Dauer durch; der Prüfungsausschuß bestellt hierfür zwei 

Prüfende, eine der prüfenden Personen muß der Professoren- 

gruppe angehören. Im übrigen finden $ 8 Abs. 4 und 9 

entsprechende Anwendung. Die beiden Prüfenden ste 

fest, ob die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nrn. 2 und 3 

sind. I" Ben Se ie - 
ler Mitteilu les nisses des Fac 

Recht, den Alıras sohn oder Hnsfchtlich Ab- 
satz 4 Satz 2 Nr. 1 zu ändern. 

(7) Über das bnis des Bewerbungsverfahrens wird ein 
schriftlicher Bescheid erteilt. Zugelassene Personen haben 

unbeschadet der immatrikulationsrechtlichen Vorschriften 

das Recht, sich als Gasthörerin oder Gasthörer durch den 

Besuch von Lehrveranstaltungen über den in dem betreffen- 

den Studienabschnitt bestehenden Leistungsstand zu infor- 

i Nicht zugel Pı kö das Bewer- 

bungsverfahren einmal wiederholen. In dem Bescheid nach 

Satz 1 wird ein Zeitraum festgelegt, innerhalb dessen eine 

Wiederholung des Bewerbungsverfahrens unzulässig ist. 

Dieser Zeitraum darf ein Jahr nicht unterschreiten drei 

Jahre nicht überschreiten. - 

(8) Die Prüfungsleistungen und -termine für die Einstu- 
üfung werden vom Prüfungsausschuß festgesetzt. 

Die ufungsprüfung ist hinsichtlich des Verfahrens 
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den Bade Grundsätzen durchzuführen wie die entspre- 
chenden Prüfungen in diesem Studienabschnitt. Die Anfor- 
derungen bemessen sich nach den Anforderungen des Stu- 
dienabschnittes oder Studiensemesters, für das die Einstu- 
2 beantragt wird. In geeigneten Fällen können die 

Prüfungen zusammen mit den Prüfungen für die Studieren- 
den dieses Studienganges abgenommen werden. 

(9) Für die Bewertung und die Wiederholung der Prü- 
fungsleistungen für die Einstufungsprüfung gelten die $$ 11, 
12, 22, 26 und 27 entsprechend. 

(10) Über das Ergebnis der Einstufungsprüfung ergeht ein 
schtfllicher Bescheid. Der Bescheid Be Be he Bedin- 

  

gung ergehen, daß bestimmte Studien- und istun- 
n innerhalb einer bestimmten Frist nach A: des 
tudiums erbracht werden. Der Bescheid kann auch eine 

Ei g in einen and: Studienabschnitt vorsehen, al 
beantragt wurde. 

16 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushän des Zeugnisses be- 
kannt, so kann der u. uß nachträglich die No- 
ten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Bevaingnae 

ler Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die 
Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestanden“ erklären. 

(2) Waren die Vorausse! nn für die Zulassung zu einer 
Prüfung nicht erfüllt, ug der Prüfling hierüber täu- 
schen wollte, und diese Tatsache erst nach der Aus- 
hän des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulas- 
a sagen zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 
Prüfungsausschuß unter Beachtung der tzlichen Bestim- 
mungen über die Rücknahme itswidriger Verwaltungs- 

e. 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit 

zur Erörterung der Angelegenheit mit dem Prüfungsaus- 
schuß zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 
durch ein richtiges Zeugnis hr elos Bescheinigung nach 
$ 13 zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist 
auch die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf 
Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. 
Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist 
nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prü- 
fungszeugnisses ausgeschlossen. 

- $17 

Einsicht in die Prüfungsakte 

Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluß jeder Fach- 
prüfung, der Disiervorprüfung und der Diplomprüfung Ein- 
sicht in die Bemerkungen der Prüfenden und in die Prü- 
fungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb 
eines Jahres nach Aushändigung des Peofingsisurniiise 
oder des Bescheides über die nicht bestandene Prüfung beim 
Prüfungsausschuß zu stellen. Der Prüfungsausschuß be- 
stimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

usschusses 

(1) Der as an gibt diese Prüfungsordn: 
hochschulöffentlich bekannt und weist die Studierenden #4 
Beginn jedes Studienabschnittes in geeigneter Weise auf die 
für sie geltenden Prüfungsbestimmungen hin. 

(2) Der Prü usschuß kann beschließen, daß die Ent- 
scheidungen und andere Maßnahmen, die nach dieser Prü- 
fungsordnung en werden, insbesondere die Zulassung 
zur Prüfung, Ve ng der Zulassung, Melde- und Prü- 
fungstermine und -fristen sowie Prüfungsergebnisse, hoch- 
schulöffentlich in ortsüblicher Weise be tgemacht wer- 

ns sind en Bestimmungen zu 
en. Dieser Beschluß ist hochschulöffentlich i 

licher Weise bekanntzumachen. Bd eier 

518 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 

des Prüfungsa 

$19 
Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende” 
Verwaltungsakte, die nach eine eh 

Amtliche Mitteilungen 

  

werden, sind schriftlich zu nden, mit einer Rechtsbe- 
helfsbelehrung zu versehen und nach $ 41 VwVfG bekannt- 
zugeben. Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb eines 
Monats nach Zu; des Bescheides Widerspruch beim Prü- 
fungsausschuß nach den $$ 68 ff. der Verwaltungsgerichts- 
ordnung eingelegt werden. 

(2) Über den Ara entscheidet der Prüfungsaus- 
schuß. Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertung 
einer oder eines Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungs- 
ausschuß nach Überprüfung nach den Absätzen 3 und 5. 

(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und 
t Einwendung n prüfungsspezifische Wer- 

tungen und fachliche Beurteilungen einer oder eines Prüfen- 
den vor, leitet der usschuß den Widerspruch die- 
ser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. Ändert die 
oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der 
Prüfungsausschuß dem Widerspruch ab. Andernfalls über- 
rüft der Prü usschuß die Entscheidung auf Grund der 
Eee ler oder des Prüfenden insbesondere darauf, 

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durch; 
führt worden ist, . Re: 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt aus- 
gegangen worden ist, 

3. allgemeingült Bewertungsgrundsätze nicht beach! gei ” tige grun: ni achtet 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten fo 
richtig begründete Lösung als gewertet worden‘ er 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägunge: 
hat leiten lassen. = a ® 

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch di 
Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. n AN 

(4) Der Prüfungsausschuß bestellt für das Widerspruchs- 
verfahren auf Antrag des Prüflings eine Gutacht oder 
einen Gutachter. Die Gutachterin oder der Gutachter muß 
die Qualifikation nach $ 5 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 besitzen. Dem 
Prüfling und der Gutachterin oder dem Gutachter ist vor der 
Entscheidung nach den Absätzen 2 und 6 Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

(5) Soweit der Prüfungsausschuß bei einem Verstoß nach 
Absatz 3 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 dem Widerspruch nicht Bits 
in diesem Stand des Verfahrens abhilft oder konkrete und 
gabetantiuns 5 Einwend n gegen prül pezifische 
ertungen fachliche Bewertungen vorliegen, ohne 

die oder der Prüfende seine Edtsche I = 
dert, GE Prüfungsleistungen h 
nahme dieser Prüfung bisher nicht befaßte Prüfende erneut 
bewertet oder die mündliche Prüfung Wwisdkehalt 

(6) Hilft der Prüfungsausschuß dem Widerspruch nicht ab 
oder unterbleibt eine er oder Wiederholung der 
Prüfungsleistung, entscheidet der Fachbereichsrat über den 
Widerspruch. - 

(7) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats 
entschieden werden. Wird dem Widerspruch nicht abgehol- 
fen, bescheidet die Leii der Hochschule die Wider- 
spruchsführerin oder den Widerspruchsführer. 

(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlech- 
terung der Prüfungsnote führen. 

Zweiter Teil 

520 
Art und Umfang 

- (1) Die Diplomvorprüfung wird in der Rı 
vierten Sumsdikn ehssschleänien: a 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 2 festgelegt. 
Die Prüfungen in Anorganischer Chemie, Orgenlicheet Ce 
mie und Physikalischer Chemie sind in einem Zeitraum von 
vier Wochen in der Regel am Ende des vierten Semesters 
abzulegen. Die Ps in Berk a Vorliegen aller 

gsvoraussetzungen Physik v. 
wre ei ee. Physikprüfung nicht vor dem vierten Sn 
mester al ‚ ist sie gleichzeitig mit übrigen Di; - 
vorprüfungen zu absolvieren. 5 nn ne. 

Ben SE 2272 2 
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sa es a ee panel Vierter Teil u 
Zulassung 1 Abs. 1 Satz 3) und der itungszeit nach tz 4 ; (zu$2) 

(1) Für die Zulassung sind die in Anlage 2 genannten (sprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung SnbrlierÄitine ag Universität Oldenburg 

Zulassungsvoraussetzungen vollständig zu erfüllen. müssen mit der we. = en festliegen. = $28 mie 
. * om: kann von er 

ah DIm Prtfupueföelaiitungen sind in.Anloge 2 Ban ‚Be esiorc nie von habilitierten issenschafle- Übergangsvorschriften Diplomurkunde 

(3) Der Ani auf Zulass kann bis spätestens vier 

Wochen vor der ersten Fachprüfung der Diplomvor- 
prüfung zurückgenommen werden. 

$22 
Gesamtergebnis der Prüfung . 

(1) Die Diplomvorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 

Fach rüfun; r mit uindesiens „ausreichend“ bewertet sind. 

Für das Fach Physikalische Chemie gehen die Noten der 
Pflichtklausuren Mathematik I, Mathematik Il, Physikalische 

prüfung ein. 5 

(2) Die Gesamtnote der Diplomvo: errechnet si 

aus dem Durchschnitt der mt einer “ern angegebe- 
nen Fachnoten; $ 11 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. n 

3) Die Diplomvorprüfung ist erstmals nicht bestanden, 
Be eine Fachp af mit „nicht ausreichend“ bewertet 

ist. Sie ist endgültig nicht bestanden, wenn eine Prüfungslei- 

stung mit „nicht ausreichend“ bewertet ist und eine Wieder- 
holungsmöglichkeit nicht mehr besteht. 

Dritter Teil 

$23 
Art und Umfang 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus 

1. den Fachprüfungen, 
2. der Diplomarbeit. : 

(2) Die Fachprüfungen sowie Art und Anzahl der ihnen 

zugeordneten gsleistungen und die Prüfungsanforde- 

rungen sind in Anlage 4 festgelegt, In die Bewertung der 

Fachprüfungen werden die A ußnoten der Fortgeschrit- 

tenenpraktika in den betreffenden Fächern zu 30 v. H. einge- 

rechnet. 

(3) Die Prüfungsleistungen nach Absatz 1 werden in der 
Regel in nachstehender Zeitfolge abgelegt: 

1. alle Fachprüfungen in einem Zeitraum von vier Wochen 
in der Regel am Ende des neunten Semesters; 

2. im Anschluß daran die Diplomarbeit. Die Diplomarbeit 

ist in der Regel vier Wochen nach der letzten Prüfung zu 

beginnen. 

524 
Zulassung 

(1) Das Zulassungsverfahren nach $ 7 Abs. 1 erfolgt ge- 

meinsam für alle Prüfungsleistungen der Diplomprüfung. 

(2) Die Zulassung setzt neben den Voraussetzungen nach 
$7 Abs. 2 die bestandene Diplomvorprüfung voraus. Die 
Prüfungsvorleistungen sind in, 4 festgelegt. 

(3) Der Zulassu! Pen bis spätestens einen Monat 
vor Beginn der Diplomprüfung zurückgenommen werden. 

(4) Neben den Nachweisen nach $ 7 Abs. 3 sind beizu- 
fügen: 
1. Angabe des Wahlpflichtfaches, E 
2. das Zeugnis der Diplomvorprüfung, sofern es sich nicht 

bereits an rinekien befirsiet. 

825 
Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der un in der 
Lage ist, innerhalb einer vorg benen Frist ein Problem aus 
seiner Fachrichtung selbständig unter Anleitung nach wis-   

rin, jedem 
rinnen und Wissenschaftlern legt werden. Mit Zustim- 

a  hsschuscos Lan das Theme auch von 

einer Professorin, einem Professor, einer habilitierten Wis- 

senschaftlerin oder einem habilitierten Wissenschaftler fest- 
legt werden, die oder der nicht Mitglied in diesem Fachbe- 

Ken ist; in diesem Fall muß die der Zweitprüfende 

Professorin oder Profi dieses Fachbereichs sein. : 

' (3) Das Thema wird von er a RE essen nach 
Anhörung des Prüflings 5 so! ler 
Prüfungsausschuß dafür, daß der Prüfling se ein 

Thema a. Die Ausgabe des Aue Arche Ober den 

Vorsitz ge usgal ienkun- 

dig zu machen. Mit der Ausgabe des Themas werden die 
fer der Prüfende, die oder der das Thema festgelegt hat 

Ben oder Erstprüfender), bestellt. Während der An- 

ert der Arbeit wird der Prüfling von der oder dem 
Erstprüfenden betreut. Rechtzeitig vor der Arbeit ist 

die oder der Zweitprüfende zu bestellen. Soll die Diplomar- 
beit in einer Einrichtung außerhalb dieser Hochschule 
durchgeführt‘werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des 

usschusses. 
(4) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abliefe- 

rung der Diplomarbeit beträgt sechs Monate. Das Thema 

kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der 
Bearbeitun, t nach Satz 1 zurückgegeben werden. Im 
Einzelfall auf deten Antrag der us- 
schuß die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Gesamt- 
dauer von neun Monaten verlängern. 

(5) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Prüfling 
schriftlich zu versichern, daß er die Arbeit selbständig ver- 
faßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. 

(6) Die en ist fristgemäß bei der oder dem Vor- itzandenides Prüf } houli f gs fern; der Abgabe- 
zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(7) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen 
nach ihrer Abgabe durch beide Prüfende nach $ 11 Abs. 2 
bis 5 zu bewerten. 

$ 26 

Wiederholung der Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit kann, wenn sie mit „nicht ausrei- 
chend“ bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ 
bewertet gilt, einmal mit neuem Thema wiederholt werden; 
eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine Rüı 
be des Themas bei der Wiederholung der Diplomarbeit 
jedoch nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht 
schon bei der ersten Arbeit ($ 25 Abs. 4 Satz 2) Gebrauch 
gemacht worden ist. 

(2) Das neue Thema der Diplomarbeit wird in angemesse- 
ner Frist, in der Regel innerhalb von drei Monaten nach 
Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. 

$27 
Gesamtergebnis der Prüfung 

(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 
Prüfungsleistungen Bäche 23 Abs. 1 jeweils mit mindestens 
„ausreichend“ bewertet sind. 

(2) Die Gesamtnote der Diplomprüfun) errechnet sich aus 
dem Durchschnitt der mit einer Dezimalstelle an) 
Noten für die Prüfungsleistungen nach $ 23 Abs. 1. Bei der 
Ermittlung der Gesamtnote geht die Diplomarbeit mit dop- 
peltem Gewicht ein, und beide Einzelnoten der Prüfe: 
werden berücksichtigt. $ 11 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 
(3) Die Diplomprüfung ist erstmals nicht bestanden, wenn 

eine leiten mit „nicht ausreichend“ bewertet ist 
oder als bewertet gilt. Sie ist a nicht bestanden, 
hen = me u mit „nicht zz tens 
ie jer als bewertet gilt und eine Wiederholungsmöglich- 
keit nicht mehr bedht x ° 

  

  

(1) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Ordnung im zweiten oder einem höheren Semester 
befinden, werden nach der bisher geltenden Ordnung ge- 
Er wenn die Diplomvorprüfung innerhalb der Frist nach 

3 Abs. 3 jeweils zuzüglich zwei Semestern abgelegt wird. 
Sie können auf Antrag und mit Zustimmung des 
ausschusses auch der neuen rdnung 
werden. Studierende nach Satz 1, welche die Diplomvorprü- 

Ordn! nach der bisher fung nach Inkrafttreten dieser 

  

Die Carl von Ossi   ky Universität Oldenb 
Chemie, verleiht mit dieser Urkunde 
Frau/Herrn*) 
> am 

n Hochschulgrad 

(abgekürzt: ee 

hh 

  

in 

  

  

  

  

  

  

  

Itenden Prüfungsordnung ablegen, n die Diplo: - nachdem sie/er*) die Diplomprüfung, im Studiengang Ch ei weichen ron Ss \ Ss Eee Pro Bun le an N bestanden hat. r 
nung ab. Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafitre- RR 
tens dieser Ordnung bereits die Diplomvorprüfung erfolg- (Stege. deriy u den reich al lossen haben, gilt eine Übergangefrist von drei on) (Datum) 
Jahren, in der sie sich nach der bisher geltenden Prüfungs- 
ordnung prüfen lassen können. Leitung des Fachbereichs Vorsitz des Prüfungsausschusses 

(2) Soweit nach Absatz 1 die bisherige Prüfungsordn ® 
Anwendung findet, kann der Fachbereich hierzu ae *) Zutreffendes einsetzen. 
Bestimmungen für den beschließen. Er kann auch 
bestimmen, daß einzelne Regelungen der bisherigen Ord- 
nung in der Fassung dieser neuen Ordn Anwendung 
finden. Der Vertrauensschutz der Mi lade Hochschule 
muß gewährleistet sein. Für die tmachung der Be- 
schlüsse des Fachbereichs gilt $ 18 Abs. 1 entährschend: 

(3) Die bisher geltende tritt unbeschadet 
der Regelung in Absatz 1 außer s Fanineen 

829 
Inkrafttreten 

Diese rdn tritt A i kannt- 
machung im Nds. ET aueh s 

Anlage 2 
(zu $ 3 Abs. 4, $ 20 Abs. 2 und $ 21 Abs. 2) 

Diplomvorprüfung 

Fachprüfungen Art und BE Prikunpleistugi Bo Sesam Prüfungsanforderungen*) Sws 

Pflichtfächer 
Allgemeine Chemie - K Stoff von Vi 

Anorganische Chemje m K.M ee Veragen. i 
: Seminaren und Praktika Organische Chemie M K,M Stoff von Kann = 

Physikalische Chemie M KM ersehen u 5 

Physik M Seminaren und Praktika 24 
_ Stoff von Vorlesungen 

Mathematik - ae en K2 Stoff von Vorlesungen 
und Übungen 8 

Erläuterungen: 

M = mündliche Prüfung : 
K - Klausur. 
*) Näheres regelt die Studienordnung des Fachbereichs Chemie für den Studiengang Chemie (Diplom). .



  

15. Jahrg. Amtliche Mitteilungen 
  

  

  

Anlage 3 
(zu $ 13 Abs. 1) 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Fachbereich Chemie 

Zeugnis über die Diplomvorprüfung*) 

Frau/Herr*) 
am 

hat die Diplomvorprüfung*) im Studie: Chemie mit der 
run Ya n De. bestan den} 

    Beurteilungen**) Prüfer 

    

  

    

  

  

Anorganische Chemie x 

Organische Chemie 

Physikalische Chemie 
Physik 2... 0epeneseinssnenmensrssssnse  esnsenssmsrnensnnnsee 

An Veranstaltungen zur Toxikologie sowie zur Rechtskunde - 

und Sicherheitslehre für Chemiker ($ 5 Abs. 1 Nr. 7 der 
Chamikalen:Verh A } je teilg 

(Siegel der Hochschule) den 

Er (On) (Datum) 

Vorsitz des Prüfungssusschusses 

*) Zutreffendes einsetzen. 

**) Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. 

  

  

Anlage 3a 

(zu $ 13 Abs. 1) 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Fachbereich Chemie 

Zeugnis über die Diplomprüfung*) 
  Frau/Herr*) 

am 
die Diplomprüfung*) im Studiengang Chemie mit der 

e ... bestanden. **) 

  

Prüfer 

    

  

  

de RER | 
AnV li zur T: sowie zur 

und Sicherheitsfehre für Chemiker ($ 5 Abs. 1 Nr. 7 der 
Lalien-Verb = e teilg ee 
  

  

  

  

ei 
ung) 

Siegel der Hochschule) den 

Ki (Ort) (Datum) 

Vorsitz des Prüfungsausschusses 

*) Zutreffendes einsetzen. 

**) Notenstufen: sehr gut, gut. befriedigend, ausreichend. 

    

  

  

  

  

E Anlage 4 

(zu $ 3 Abs. 4. $ 23 Abs. 2, $ 24 Abs. 2 und $ 28 Abs. 2) 

Diplomprüfung 

Fachprüfungen Art und Anzahl a und Anzahl Prüfungsanforderungen SWS 

der Prüfungslei jer Prüfungsvork 

Pflichtfächer 

Anorganische Chemie 
Stoff von Vorlesungen, 
Seminaren und Praktikum*) 22 

Organische Chemie M M.K Stoff von Vorlesungen, 
Seminaren und Praktikum*) 27 

Physikalische Chemie Stoff von Vorlesungen, 
Seminaren und Praktikum*) 22 

Toxikologie _ K Stoff einer Vorlesung 2 

Rechtsgebiete, 
Sicherheitslehre _ -K Stoff einer Vorlesung 1 

Wahlpflichtfach M M Stoff von Vorlesungen, 
Seminaren und Praktikum*) 20 

Erläuterungen: 

M = mündliche Prüfung 
K = Klausur. ; 

*) Plus Schwerpunktbildung; Näh regelt die Studi dnung des Fachbereichs Chemie für den Studiengang Chemie (Diplom). 

Anmeldung zur Diplomprüfung nach Erfüllung aller Prüfungs im Ss ter.     
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